
Vorbemerkung

Nach § 10 Haushaltsgesetz wird die Bundesregierung
ermächtigt, die bei den Titeln 836 02 - 836 05, 836 07,

836 08 und 896 09 zu entrichtenden Beiträge durch Hin-
gabe von unverzinslichen Schuldscheinen zu erbringen.
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